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Mensch und Maschine Software SE 

Weßling 

WKN: 658 080 / ISIN: DE0006580806 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: MUM052026oHV 

Einladung zur Hauptversammlung 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 

12. Mai 2026 um 13:00 Uhr (Mitteleuropäischer Sommerzeit – MESZ) 

stattfindenden (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung gemäß Art. 5 und Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 

Gesellschaft (SE) (SE-VO) i. V. m. § 118a des Aktiengesetzes (AktG) ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) statt. 

Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte 

live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

im HV-Portal in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 

Vollmachterteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinn 

des Aktiengesetzes ist Zero Eight Studios & Production, Gotzingerstraße 8a, 81371 München. 

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den 

weiteren Angaben und Hinweisen, die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt sind. 

 

TAGESORDNUNG 

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, 

des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 mit 

dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2025 
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 

2025 

 Der Verwaltungsrat schlägt vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 

EUR 35.474.330,80 

a) einen Teilbetrag in Höhe von EUR 32.542.687,00 zur Ausschüttung einer Dividende 

von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und 

b) den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR 2.931.643,80 auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

Die Ausschüttung der Dividende je Stückaktie ist am 12. Juni 2026 fällig. 

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Stück 877.713 eigene Aktien hält, die 

nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der 

dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung 

ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der 

unverändert die Ausschüttung von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. 

Die Dividende wird in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie aus dem zu 

versteuernden Gewinn und in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie aus 

dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes (nicht 

in das Nennkapital geleistete Einlagen) ausgezahlt. Somit unterliegt ein Anteil in Höhe von 

EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie unabhängig davon, wie der Aktionär sein 

Wahlrecht ausübt, grundsätzlich der Besteuerung. 

Bei Annahme des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats gilt für die Auszahlung der 

Dividende Folgendes: 

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder ausschließlich in bar oder teilweise 

in bar und teilweise in Form von Aktien der Mensch und Maschine Software SE geleistet. 

Von dem Dividendenanspruch in Höhe von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie 

unterliegt ein Teilbetrag in Höhe von EUR 0,29 nicht dem Wahlrecht des Aktionärs und wird 

auf alle Fälle in bar ausbezahlt. Dieser Teilbetrag dient dazu, die mögliche Steuerpflicht 

(Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) hinsichtlich des 

der Steuerpflicht unterliegenden Teils des Dividendenanspruchs in Höhe von EUR 1,00 je 

dividendenberechtigter Stückaktie zu begleichen. Die Einzelheiten der Barausschüttung 

und der Möglichkeit der Aktionäre zur Wahl von Aktien werden in einem gesonderten 

Dokument erläutert, das den Aktionären zur Verfügung gestellt wird und insbesondere 

Informationen über die Anzahl und die Art der Aktien enthält und in dem die Gründe und 

die Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden. 
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TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 

2025 Entlastung zu erteilen. 

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 Der Verwaltungsrat schlägt vor, die dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berufsausübungsgesellschaft, Bonn, 

Niederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

TOP 5 Beschlussfassung über Wahlen zum Verwaltungsrat 

 Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit Ablauf der für den 12. Mai 2026 

einberufenen ordentlichen Hauptversammlung. Deshalb ist eine Neuwahl der Mitglieder des 

Verwaltungsrats erforderlich. 

Der Verwaltungsrat setzt sich nach Art. 43 Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) (SE-VO), §§ 23, 24 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 

des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-

Ausführungsgesetz - SEAG) i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Mensch und Maschine 

Software SE aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, 

1. Herrn Adi Drotleff, Dipl.- Informatiker, geschäftsführender Direktor der Mensch und 

Maschine Software SE, München, 

2. Frau Heike Lies, Magister Artium, Angestellte im Kulturreferat der Landeshauptstadt 

München, München, 

3. Herrn Dr. Rupprecht von Bechtolsheim, selbständiger Rechtsanwalt mit 

Schwerpunkten im Wirtschaftsrecht, München, 

für die satzungsgemäße Dauer zu Verwaltungsratsmitgliedern zu wählen. 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

1 Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Gemäß § 15 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat in Ausübung der von der 

Hauptversammlung am 11. Mai 2023 beschlossenen Ermächtigung entschieden, dass die diesjährige 

Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung gemäß Art. 5 und Art. 9 Abs. 1 

lit. c) ii) SE-VO i. V. m. § 118a AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird.  

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren 

Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 12. Mai 2026 ab 13:00 Uhr 

(MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

im HV-Portal in Bild und Ton übertragen.  

Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Über das HV-Portal 

können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den 

dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre Aktionärsrechte ausüben. Die Nutzung des HV-

Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden 

Zugangsdaten erhält. Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 

und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des passortgeschützten 

Internetservices bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur 

Verfügung. 

Bei Nutzung des HV-Portals und Anklicken des Buttons „Hauptversammlung betreten“ während der 

Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 

elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet. Die elektronische Zuschaltung ermöglicht 

jedoch weder eine Teilnahme an der Versammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine 

Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

AktG. 

2 Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts 

Gemäß § 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines besonderen 

Nachweises ihres Anteilsbesitzes anmelden. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus, der sich auf den Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor 
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der Versammlung, d. h. auf den Geschäftsschluss des 20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen 

hat. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 

5. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 

Mensch und Maschine Software SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 

Aktionären mit dem Ticket die Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) für die Nutzung des HV-

Portals über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

3 Verfahren für die Stimmabgabe 

Bevollmächtigung 

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der 

Ausübung ihres Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z. B. 

durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person 

ihrer Wahl vertreten lassen. Auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft) können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 

Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder 

durch Erteilung von (Unter-) Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 

Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 

Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt 

die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, 

jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 

(§ 126b BGB). Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der 
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Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann postalisch oder per E-Mail bis 

zum Ablauf des 11. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt, 

geändert oder widerrufen werden: 

Mensch und Maschine Software SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

Deutschland 

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

oder ab dem 21. April 2026 über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor und während der virtuellen Hauptversammlung 

übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 können Vollmachten ausschließlich über 

das HV-Portal übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht 

das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 

Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

zum Download zur Verfügung. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur 

Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; 

ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der 

Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten 

Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden. 

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder 

einer sonstigen durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person ist die Vollmachterteilung vom 

Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei vollständig sein und darf 

nur die mit der Stimmrechtsausübung verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige durch § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich in diesem Fall mit 

dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfahren 

nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen. 
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Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 

Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im 

Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind 

eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben unter 

„Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts“). Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen 

der Textform (§ 126b BGB). 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Sie nehmen keine 

Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung 

der Fragemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis zum Ablauf des 

11. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) postalisch oder per E-Mail an die vorstehend im Abschnitt 

„Bevollmächtigung“ genannte Adresse oder E-Mail-Adresse, oder ab dem 21. April 2026 über das HV-

Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch 

den Versammlungsleiter erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular wird 

nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugesandt. Ein entsprechendes 

Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

zum Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur 

Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen 

oder Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 

Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 
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Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 

Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des HV-

Portals abgeben. Auch in diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“), erforderlich. 

Briefwahlstimmen können ab dem 21. April 2026 über das HV-Portal auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch 

den Versammlungsleiter abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß 

§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der elektronischen Briefwahl bedienen. 

Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die Anmeldung, 

Eintrittskartenbestellung und Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c 

Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu 

bitte 

BIC: CPTGDE5WXXX  

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  

Anmeldungen über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market 

Deadline), das heißt bis 5. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

Änderungen von Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts- und Weisungserteilungen über SWIFT sind 

danach noch möglich und müssen bis 11. Mai 2026, 12:00 Uhr (MESZ), (SWIFT Vote Market Deadline) 

bei der Gesellschaft eingegangen sein. 
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4 Einreichung von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a 

Abs. 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform oder im 

Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Dafür steht ihnen mit den 

entsprechenden Zugangsdaten der passwortgeschützte Internetservice auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

zur Verfügung. 

Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im Dateiformat 

PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen.  

Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Es sind nur solche Stellungnahmen im 

Videoformat zulässig, in denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter selbst in Erscheinung tritt. Mit 

dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die 

Stellungnahme unter Nennung seines Namens im HV-Portal zugänglich gemacht wird. 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens am 6. Mai 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der 

Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 

Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also 

spätestens am 7. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre 

bzw. deren Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen HV-Portal auf der 

Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im 

Rahmen der in Textform oder im Videoformat eingereichten Stellungnahmen werden in der 

Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von 

Wahlvorschlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Erklärung von Widersprüchen gegen 

Beschlüsse der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert 

beschriebenen Wegen möglich. 

5 Rederecht 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 

haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. 

Ab ca. einer Stunde vor Beginn der Hauptversammlung wird über das HV-Portal auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 
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ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren 

Redebeitrag anmelden können. 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 

1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären. 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im HV-Portal 

über ein von unserem Dienstleister zur Verfügung gestelltes System abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten benötigen für die Zuschaltung entweder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, 

Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet) mit einem der folgenden installierten 

Browser in der aktuellen Softwareversion: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari. 

Außerdem muss JavaScript aktiviert sein. Die Nutzung anderer aktueller Browser mit den vom Hersteller 

empfohlenen Sicherheitseinstellungen ist möglich, wurde jedoch nicht getestet. Für Redebeiträge 

müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen 

werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf 

den Endgeräten ist nicht erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Computer oder 

Mobilgerät eine gute und stabile Internetverbindung haben und dabei eine aktuelle Version Ihres 

Browsers verwenden. 

Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, 

werden im HV-Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die 

Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und 

Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, 

sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

6 Auskunftsrecht 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 

der Tagesordnung erforderlich ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. 

Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunftsrecht nach 

§ 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im 

Rahmen der Ausübung des Rederechts ausgeübt werden darf. 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als 

Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem 

anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu 

geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht 

erforderlich ist. 
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Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft verweigert 

wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, 

in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG außer im Wege der 

Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des dafür vorgesehenen Verfahrens (oben 

„Rederecht“), auch im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der 

Hauptversammlung übermitteln können. 

7 Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung über das HV-

Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten während der 

Hauptversammlung, d. h. von der Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, 

Widerspruch zu Protokoll zu erklären. 

Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll 

zu erklären. Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen. 

8 Anträge und Wahlvorschläge 

Anträge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem 

bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge von Aktionären 

bzw. ihren Bevollmächtigten zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern (sofern diese Gegenstand der 

Tagesordnung sind) oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: 
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Mensch und Maschine Software SE 

z. Hd. Frau Renate Krüning 

Argelsrieder Feld 5 

82234 Weßling 

Telefax: +49 (0) 8153 933 104 

E-Mail: renate.kruening@mum.de 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis 27. April 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), unter dieser Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind und 

die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung werden den anderen Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.mum.de/hv2026 

zugänglich gemacht.  

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Anträge oder Wahlvorschläge von 

Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die gemäß § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen 

sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, das 

Stimmrecht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen auszuüben, sobald der den Antrag stellende 

oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und ordnungsgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet ist. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der 

Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege 

der Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen. 

9 Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

Die Mensch und Maschine Software SE verarbeitet als „Verantwortlicher“ im Sinne von Art. 4 Nr. 7 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 

personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Nummer der Eintrittskarte, die Erteilung etwaiger 

Stimmrechtsvollmachten und die Stimmabgabe) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 

Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im 

Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und eine rechtmäßige Durchführung der 

Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die Mensch und Maschine Software SE diese Daten nicht 

von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot führende 

Bank diese personenbezogenen Daten an die Mensch und Maschine Software SE. 

Die Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Stimmrechtsausübung 

für die Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. c DS-GVO i. V. m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Mensch und Maschine 

Software SE verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen 
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Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater 

verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Mensch und Maschine Software SE. Im 

Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären 

und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt. 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die 

Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder 

außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben Aktionäre 

und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der 

Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige 

Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu erklären. 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden Kontaktdaten der 

Mensch und Maschine Software SE geltend machen: 

Mensch und Maschine Software SE 

z. Hd. Frau Renate Krüning 

Argelsrieder Feld 5 

82234 Weßling 

Telefon: +49 (0) 8153 933 261 

Telefax: +49 (0) 8153 933 104 

E-Mail: investor-relations@mum.de. 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-

Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Mensch und Maschine Software SE ist wie folgt erreichbar: 

my-dsb.com UG (haftungsbeschränkt) 

Eva-Daniela Jung 

Neue Mainzer Straße 6-10 

60311 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 (0) 172 25 27 359 

E-Mail: jung@my-dsb.com. 
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Weßling, im März 2026 

Mensch und Maschine Software SE 

Der Verwaltungsrat 


